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Satzung

§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr

1.1	 Der Verein führt den Namen „Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Wissen schafft Gesundheit“. Er soll in das Vereins-
register eingetragen werden; nach der Eintragung lautet der Name „Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Wissen schafft 
Gesundheit e.V.“

1.2	 Der Verein hat seinen Sitz in Lübeck.

1.3	 Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 
Zweck

2.1	 Der Verein mit Sitz in Lübeck verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

	 Zwecke des Vereins sind: 

2.1.1	 Förderung von Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der Humanmedizin.
2.1.2	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie der öffentlichen Gesundheitspflege.
2.1.3	Förderung der Jugendhilfe, durch Unterstützung junger Menschen in ihrem Recht auf Förderung ihrer Entwicklung 

und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 
2.1.4	Förderung der Erziehung, Förderung der Volks- und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe.

2.2	Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Weiterleitung seiner Mittel an das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
(UKSH) und seiner ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienenden Tochtergesellschaften sowie die 
Durchführung von eigenen Projekten zugunsten des UKSH und seiner ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen 
Zwecken dienenden Tochtergesellschaften. Hierzu wird der Verein u.a. Spenden einwerben und Projekte durchführen, z.B. 
Durchführung von Veranstaltungen, Förderung der Kliniken, Institute und sonstigen Einrichtungen (z.B. Kindertagesstätten) 
des UKSH, Unterstützung des UKSH und seiner gemeinnützigen Zwecken dienenden Tochtergesellschaften bei der Versor-
gung ihrer Patientinnen und Patienten. 

§ 3 
Gemeinnützigkeit

3.1	 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung.

3.2	Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3.3	Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendun-
gen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

3.4	Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 
an das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, das es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke zu verwenden hat.
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§ 4 
Erwerb der Mitgliedschaft

4.1	 Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische Person des öffentlichen und privaten Rechts werden, 
die die Ziele des Vereins bejaht und unterstützt

4.2	Der Antrag als Mitglied des Vereins aufgenommen zu werden, ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Die Mitglied-
schaft wird durch den Beschluss des Vorstands erworben. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem 
Ermessen. Bei Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe für die Ablehnung mitzuteilen.

4.3	Mit der Mitgliedschaft ist die Verpflichtung zur Zahlung des Jahresbeitrags verbunden. Die Höhe des Jahresbeitrages wird 
von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Der Mitgliedsbeitrag ist bis spätestens 28. Februar eines jeden Jahres zu 
zahlen. Der Mitgliedsbeitrag für neu eintretende Mitglieder ist spätestens einen Monat nach der Bestätigung der Aufnahme 
an den Verein zu zahlen.

4.4	Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf Lebenszeit ernennen. Diese sind zur 
Zahlung von Beiträgen nicht verpflichtet, haben aber die Rechte von Mitgliedern.

§ 5 
Beendigung der Mitgliedschaft

5.1	 Die Mitgliedschaft endet durch Tod der natürlichen Person, durch Auflösung der juristischen Person, sowie durch Austritt 
oder Ausschluss aus dem Verein.

5.2	Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäfts-
jahres mit einer Frist von zwei Monaten erklärt werden.

5.3	Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung 
mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen im Rückstand ist. Der Ausschluss darf erst beschlossen werden, 
wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung der Ausschluss 
angedroht wurde. Der Beschluss des Vorstandes über den Ausschluss muss dem Mitglied mitgeteilt werden.

5.4	Weiterhin kann ein Mitglied durch Beschluss der Mitgliederversammlung oder durch Beschluss des Vorstands aus dem 
Verein ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. Vor der Beschluss-
fassung muss dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben. Der Beschluss ist schrift-
lich zu begründen und dem Mitglied zuzusenden.

§ 6 
Organe des Vereins

	 Organe des Vereins sind

a)	 die Mitgliederversammlung, 
b)	 der Vorstand.
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§ 7 
Mitgliederversammlung

7.1	 Die jährliche ordentliche Mitgliederversammlung soll jeweils im ersten Quartal stattfinden. Sie soll per Videokonferenz 
sowohl in Kiel als auch in Lübeck stattfinden. Sie wird vom Vorsitzenden des Vorstandes oder im Verhinderungsfall von 
seinem Stellvertreter einberufen. Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die Versammlung.

7.2	 Der Vorstand kann jederzeit – und muss auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder – eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung einberufen.

7.3	 Die Einladung zur Mitgliederversammlung hat schriftlich oder elektronisch per E-Mail oder per Fax mit einer Frist von zwei 
Wochen und unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitglie-
derversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu 
Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt zu geben.

7.4	 Jedes Mitglied kann sich durch ein anderes Mitglied auf Grund schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

7.5	 Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:

a)	 Entgegennahme des Jahresabschlusses 
b)	 Entlastung des Vorstandes
c)	 Änderung der Satzung 
d)	 Wahlen zum Vorstand
e)	 Wahl der Rechnungsprüfer

	 In Angelegenheiten, für die der Vorstand zuständig ist, kann die Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand 
beschließen.

7.6	 Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Wird die Mitglieder-
versammlung auch live per Video übertragen, ist es möglich stimmberechtigt per Videokonferenz teilzunehmen und mit 
abzustimmen.

	 Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit in offener Abstimmung gefasst, soweit sich nicht 
aus der Satzung oder dem Gesetz anderes ergibt. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von vier Fünfteln, zur Ände-
rung des Zwecks des Vereins und zur Auflösung des Vereins eine Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich.

	 Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind im Protokoll schriftlich niederzulegen.

	 Jeder Beschluss über die Änderung des Satzungszwecks und § 3.4 ist vor dessen Anmeldung beim Registergericht dem 
zuständigen Finanzamt vorzulegen.

7.7	 Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen 
erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stim-
menzahl entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los. 
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§ 8 
Vorstand

8.1	 Der Vorstand im Sinne von § 26 BGB besteht aus fünf Mitgliedern. Dem Vorstand gehören an:

a)	 Als geborenes Mitglied der/die Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein.
b)	 Als gewählte Mitglieder vier Personen, die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt werden. 

Eine Wiederwahl ist zulässig. Gewählt werden können nur Vereinsmitglieder, welche bis zum 31.01. des jeweiligen Jahres 
ihre Kandidatur beim Vorstand schriftlich angezeigt haben.

	 Vorsitzender des Vorstandes ist der Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein.

8.2	Bei vorzeitigem Ausscheiden eines der nach Absatz 1b) zu wählenden Vorstandsmitglieder wird auf der nächsten Mitglieder-
versammlung ein neues Vorstandsmitglied gewählt, das für die Restlaufzeit gewählt wird.

8.3	Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.

8.4	Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins tätig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Vereins-
organ zugewiesen sind. Er legt im Rahmen des Vereinszwecks die konkreten Ziele und Prioritäten fest und sorgt für eine 
ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Vereinsvermögens.

	 Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

1.	 Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnungen;
2.	 Einberufung der Mitgliederversammlung;
3.	 Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung;
4.	 Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr, Buchführung; Erstellung des Jahresabschlusses.

8.5	Sofern das Registergericht oder das Finanzamt Teile der Satzung beanstandet, ist der Vorstand unbeschadet von § 7.6 
ermächtigt, die zur Behebung der Beanstandung notwendigen Satzungsänderungen zu beschließen.

8.6	Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Je zwei Mitglieder des Vorstands gemeinsam vertreten den Verein gerichtlich 
und außergerichtlich. Der Vorstand kann sich für die Führung der Geschäfte, sofern er es für notwendig erachtet, auch eines 
Geschäftsführers bedienen und diesen mit Handlungsvollmacht ausstatten.

8.7	Der Vorstand entscheidet über die Mittelverwendung der zweckungebundenen Gelder. Das UKSH und seine ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienenden Tochtergesellschaften können Anträge zur Förderung eines Projektes 
entsprechend der Satzung stellen. Über die Mittelverwendung der zweckgebundenen Gelder entscheidet der Vorstand, 
wenn diese nicht innerhalb der gesetzlich empfohlenen Frist verwendet worden sind.

8.8	Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Eine Vergütung wird nicht gewährt.

§ 9 
Auflösung des Vereins

9.1	 Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen 
gültigen Stimmen beschlossen werden (§ 7 Abs. 6).

9.2	Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Dies gilt entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen 
Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.
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oder bitte den OR-Code scannen.
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